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Vorwort

I. Gesetzeshistorie und Hintergrund
Der 19. Deutsche Bundestag hat kurz vor dem Ende seiner Legislaturperiode den Gesetz-
entwurf der Bundesregierung über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten zur Vermei-
dung von Menschenrechtsverletzungen in Lieferketten1 in der vom Ausschuss für Arbeit
und Soziales geänderten Fassung2 angenommen (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz,
„LkSG“).3 Das Gesetz wurde am 22. Juli 2021 im Bundesgesetzblatt (BGBl. 2021 I
2959 ff.) verkündet und es tritt zum 1. Januar 2023 in Kraft. Neu ist daran nicht der
Schutz der Menschenrechte oder der Umwelt, sondern die Tatsache, dass mit dem LkSG
erstmals rechtlich verbindliche und sanktionsbewehrte Regelungen für deutsche Un-
ternehmen ab einer bestimmten Größe geschaffen wurden. Hintergrund der Einführung
des Gesetzes ist die besondere Verantwortung, die Deutschland aus Sicht der damaligen
Bundesregierung aufgrund seiner hohen Wirtschaftskraft und der starken internationalen
Verflechtung seiner Unternehmen trägt. Deutschland profitiere von seinen globalen
Beschaffungs- und Absatzmärkten, zB indem hierdurch Arbeitsplätze in Deutschland ge-
schaffen würden. Damit gehe aber auch die Verantwortung einher, dem Risiko von In-
transparenz und oft nur mangelhafter Durchsetzung von international anerkannten Men-
schenrechten in Lieferketten entgegenzutreten. Diese Verantwortung liegt zwar zunächst
bei den Staaten. Auch Unternehmen sind nach der gesetzgeberischen Intention jedoch in
der Pflicht, dieser Verantwortung nachzukommen, soweit es ihnen in Anbetracht der Um-
stände möglich ist.

1. Nationaler Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte
Zuvor hatte die Bundesrepublik Deutschland lange Zeit auf Freiwilligkeit gesetzt: So hatte
die Bundesregierung noch Ende 2016 einen Nationalen Aktionsplan Wirtschaft und
Menschenrechte („NAP“) beschlossen, in dem die Bundesregierung ihre Erwartungs-
haltung gegenüber Unternehmen zum Ausdruck brachte, einen Prozess zur Achtung der
Menschenrechte entlang ihrer Liefer- und Wertschöpfungsketten einzuführen, das heißt,
ihren menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten freiwillig gerecht zu werden.4 Darin hat die
Bundesregierung formuliert, was sie von Unternehmen abhängig von deren Größe, Bran-
che und Position erwarte, um in ihrer Lieferkette die menschenrechtlichen Risiken ange-
messen zu bewerten, zu adressieren und darüber zu berichten.

2. UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte
Hiermit setzte die Bundesrepublik Deutschland die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft
und Menschenrechte5 national um. Die UN-Leitprinzipien waren am 16. Juni 2011 durch
den Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen verabschiedet worden. Auch wenn die
wirtschaftlichen Verflechtungen in den letzten Jahren unstreitig noch deutlich zugenom-
men haben, war man sich schon damals der Schattenseiten globaler Lieferketten bewusst.
Um menschenrechtliche Schutzlücken zu schließen, setzen die UN-Leitlinien – neben ei-
ner staatlichen Pflicht – deshalb auch auf die unternehmerische Verantwortung. Sie
basieren auf den drei Grundprinzipien: (1) Pflicht des Staates zum Schutz der Menschen-
rechte; (2) Verantwortung des Unternehmens zur Achtung der Menschenrechte; und (3)

1 BT-Drs. 19/28649.
2 BT-Drs. 19/30505.
3 Die AfD und die FDP haben dem GesE jeweils mit keiner einzigen Stimme zugestimmt: https://www.bun
destag.de/parlament/plenum/abstimmung/abstimmung?id=745, zuletzt abgerufen am 20.5. 2022.

4 Abrufbar unter: https://www.bmz.de/de/service/lexikon/un-leitprinzipien-fuer-wirtschaft-und-menschenrech
te-60438, zuletzt abgerufen am 20.5.2022.

5 UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP), UN doc A/HRC/17/31.
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Zugang zu Abhilfe. Die Grundprinzipien wurden dabei mit 31 handlungsleitenden Prinzi-
pien unterlegt, die als VN-Leitprinzipien von vielen internationalen Organisationen wie
zB der OECD oder der EU in der täglichen Arbeit als Richtschnur und Leitlinien heran-
gezogen werden. Alle Unternehmen sollen menschenrechtliche Sorgfaltsverfahren einrich-
ten, um sicherzustellen, dass auch bei globalen Wirtschaftsaktivitäten die Menschenrechte
geachtet werden.6 Wie heute war es schon damals das Ziel, dass Unternehmen Maßnah-
men zur Gewährleistung ihrer menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht einführen, um negati-
ve Auswirkungen ihrer Unternehmensaktivitäten auf die weltweite Menschenrechtslage zu
vermeiden, zu verringern oder zu beenden (vgl. nunmehr § 3 Abs. 1 S. 1 LkSG).

3. Anlass der Gesetzesinitiative
Bereits im Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD vom 14. März 2018 war ver-
einbart worden, dass sich die Bundesregierung „für eine konsequente Umsetzung des nationalen
Aktionsplans Wirtschaft und Menschenrechte (NAP)“ aus dem Jahr 2016 einsetzt und sofern
„die freiwillige Selbstverpflichtung der Unternehmen nicht ausreicht“ die Bundesregierung selbst
„national gesetzlich tätig [wird]“ und sich „für eine EU-weite Regelung“ einsetzt (vgl. S. 158 des
Koalitionsvertrags). Wie das Ergebnis des NAP-Monitorings im Jahr 2020 sodann zeigte,
wurde das Ziel nicht im politisch erhofften Maße durch eine entsprechende Wahrneh-
mung unternehmerischer Selbstverantwortung erreicht. Die erhoffte Breitenwirkung
der freiwilligen Anreize im NAP blieb hinter den Erwartungen zurück. Vier Jahre nach
Beschluss des NAP stand fest, dass lediglich 13–17% der deutschen Unternehmen mit
über 500 Mitarbeiter/innen die im NAP festgeschriebenen Maßnahmen in ihre Unter-
nehmensprozesse integrierten. Dieses Ergebnis galt als ernüchternd, denn die Erwar-
tungshaltung lag bei 50% der Unternehmen.7 Fortan gab es verschiedene Überlegungen,
die auch in der Öffentlichkeit diskutiert wurden, wie dieses Ziel am Besten erreicht wer-
den könne. Nachdem im Zuge der politischen Debatte zunächst die Einführung eines
Transparenzregisters, verbunden mit einer Selbstverpflichtung der Unternehmen, das Mit-
tel der Wahl zu werden schien, stellte das Bundesministerium für Arbeit und Soziales am
28. Februar 2021 einen Referentenentwurf für ein „Gesetz über die unternehmerischen Sorg-
faltspflichten in Lieferketten“ vor. Mit dem LkSG sollten die „rechtlich verbindlichen und interna-
tional anschlussfähigen Sorgfaltsstandards“ geschaffen werden, um auf eine „Verbesserung der
weltweiten Menschenrechtslage entlang von Lieferketten hinzuwirken“.8

Im Zusammenhang mit der Vorstellung dieses Referentenentwurfs gab es innerhalb der
Bundesregierung erhebliche atmosphärische Störungen. So wurde medial darüber
berichtet, dass sich der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Ulrich Nußbaum,
an seinen Kollegen im Bundesarbeitsministerium, Björn Böhning, wandte, die mangelnde
Ressortabstimmung beklagte und zudem ausführte, der Entwurf entspreche in wesentli-
chen Punkten nicht den Vereinbarungen des Spitzengesprächs vom 11. Februar 2021.

Nach einem Versuch, diese internen Meinungsverschiedenheiten möglichst geräuschlos
zu bereinigen, wurde im März 2021 dann ein leicht überarbeiteter, konsolidierter Gesetz-
entwurf der Bundesregierung veröffentlicht. Der Entwurf für ein „Gesetz über die unterneh-
merischen Sorgfaltspflichten zur Vermeidung von Menschenrechtsverletzungen in Lieferketten“,9 wie
es fortan hieß, wurde sodann intensiv in der Öffentlichkeit diskutiert, und es gab über
30 Stellungnahmen diverser Vereinigungen und Verbände, darunter dem VDMA, BDA,
BDI, Bitkom, BUND, DGB, terre des hommes, Transparency International, VDA und
dem WWF, die in das Gesetzgebungsverfahren eingebracht wurden.

6 Abrufbar unter: https://www.bmz.de/de/service/lexikon/un-leitprinzipien-fuer-wirtschaft-und-menschenrech
te-60438, zuletzt abgerufen am 20.5.2022.

7 Abrufbar unter: https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/themen/aussenwirtschaft/wirtschaft-und-
menschenrechte/monitoring-nap/2124010, zuletzt abgerufen am 20.5.2022.

8 BT-Drs. 19/28649, 1 f.
9 BT-Drs. 19/28649.
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Auch im politischen Berlin wurde unter den Koalitionsfraktionen weiter intensiv über
wesentliche Inhalte und Formulierungen des Regierungsentwurfs gerungen. Dies führte
so weit, dass der Entwurf zwischenzeitlich sogar von der Agenda der öffentlichen Sitzun-
gen des Bundestags genommen wurde, nachdem er dort schon zur Lesung vorgesehen
war.

Mit dem sich nähernden Ende der Legislaturperiode und den anstehenden letzten Sit-
zungen des Deutschen Bundestags nahm der Druck auf die Regierungsparteien jedoch zu,
dieses Prestigeprojekt doch noch gemeinsam über die Zielgerade zu heben. So wurde nach
mehreren Wochen intensiver Verhandlungen Ende Mai 2021 bekannt gegeben, dass sich
CDU/CSU und SPD auf einen endgültigen Gesetzestext geeinigt hätten. Im Vergleich
zum Regierungsentwurf wurden dabei zahlreiche Änderungen und Klarstellungen
vorgenommen, die wesentliche Inhalte des Gesetzes – unter anderem dessen Anwen-
dungsbereich und die Haftung für Verstöße gegen das Gesetz – betreffen. Der Bundestag
hat das Gesetz in der vom Ausschuss für Arbeit und Soziales geänderten Fassung
schließlich in seiner Sitzung am 11. Juni 2021 angenommen. Am 22. Juli 2021 wurde es
im Bundesgesetzblatt verkündet.

II. Wesentliche Inhalte des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes
Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz dient dem Schutz zahlreicher einzelner Schutzgü-
ter, die sich im Wesentlichen in die Bereiche Schutz der Menschenrechte, Arbeitneh-
merschutz und Umweltschutzbelange clustern lassen. Die Umweltschutzbelange sind
dabei erst spät im Gesetzgebungsverfahren hinzu gekommen, was auch erklärt, dass das
Gesetz beispielsweise noch von der Person des „Menschenrechtsbeauftragten“ spricht, ob-
wohl sich dessen Aufgaben auf sämtliche Schutzgüter – und damit auch auf die Umwelt-
schutzbelange – beziehen. Auch im Übrigen wurden die Begrifflichkeiten nicht umfäng-
lich an den weiteren Scope angepasst.

Bei der Frage, welche Unternehmen vom Gesetz erfasst werden, ist zwischen der un-
mittelbaren und mittelbaren Betroffenheit zu unterscheiden. Denn der Gesetzgeber
gibt den Unternehmen, die in den unmittelbaren Anwendungsbereich des Gesetzes fallen,
dabei nicht nur Sorgfaltspflichten für den eigenen Geschäftsbereich auf. Vielmehr werden
die unmittelbaren Normadressaten verpflichtet, auch gegenüber ihren unmittelbaren Lie-
feranten – also solchen Lieferanten, mit denen direkte Vertragsbeziehungen bestehen –
einen hohen Sorgfaltsmaßstab zum Schutz der genannten Rechtsgüter durchzusetzen. Dies
führt dazu, dass nicht nur die unmittelbar in den Anwendungsbereich fallenden Unter-
nehmen mit den Vorgaben des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes konfrontiert werden.
Auch kleinere Unternehmen und ausländische Unternehmen, zu deren Kunden
auch unmittelbare Normadressaten zählen, werden sich mit den Vorgaben des Lieferket-
tensorgfaltspflichtengesetzes auseinander setzen müssen. Diese werden von ihren Kunden
mit vertraglichen Vorgaben konfrontiert werden, mit denen die Anforderungen des Liefer-
kettensorgfaltspflichtengesetzes auch in ihrem Geschäftsbereich und entlang ihrer weiteren
Lieferkette adressiert werden. Die Gestaltung dieser vertraglichen Regelungen wird
neue Herausforderungen mit sich bringen. Die Regelungen werden typischerweise für
eine Mehrzahl von Verträgen verwendet und in der Regel auch nicht individuell ausge-
handelt. Daher müssen die Regelungen sorgfältig ausbalanciert werden, um den Spagat
zwischen Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben in angemessener Weise einerseits und Ver-
meidung einer unbilligen Benachteiligung durch zu weitgehende Regelungen andererseits
sicherzustellen, um damit auch AGB-rechtlich wirksam zu sein.

Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz bestimmt zahlreiche konkrete Pflichten, die sich
in die Bereiche Dokumentation und Berichterstattung, Risikomanagement, Risikoanalyse,
Präventionsmaßnahmen und Abhilfemaßnahmen gliedern lassen. Wie weit die Sorgfalts-
pflicht im Einzelnen reicht, hängt dabei stark von der konkreten Situation des Einzelfalls
ab, da das Gesetz an zahlreichen Stellen den Maßstab mit unbestimmten Rechtsbegrif-
fen wie „angemessen“ beschreibt. Eine gewisse Konkretisierung des Maßstabs wird mögli-
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cherweise durch die Handreichungen des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkon-
trolle („BAFA“) erfolgen, insbesondere über die Außenstelle in Borna. Daneben wird
auch die weitere Verwaltungspraxis und die Entscheidungen der Verwaltungs- und Zivil-
gerichte diesen Maßstab in den kommenden Jahren ganz maßgeblich prägen. Da die im
Gesetz vorgesehenen Sanktionsmechanismen in Form von beträchtlichen Bußgeldern
und Vergabesperren unabhängig von einer konkreten Rechtsgutsverletzung grei-
fen, empfiehlt es sich, die konkreten Maßnahmen, die zur Umsetzung der Vorgaben des
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes ergriffen werden, extern rechtlich prüfen und beglei-
ten zu lassen und die wesentlichen Erwägungen für die konkrete Ausgestaltung des
Compliance-Systems gewissenhaft und vollständig zu dokumentieren.

Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz enthält, wie die gegen Ende des Gesetzge-
bungsverfahrens eingeführten Klarstellung betont, keine drittschützenden Vorschriften,
sodass nicht bereits jeder einfach fahrlässige Verstoß auch zu einer zivilrechtlichen Haf-
tung des jeweiligen Unternehmens führt. Gleichwohl stellt das Gesetz klar, dass eine
Haftung nach anderen Vorschriften unberührt bleibt und die Bestimmungen und Vorga-
ben des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes sind sicherlich geeignet, im Hinblick auf
andere vertragliche oder deliktische Anspruchsnormen den dort anzuwendenden Sorg-
faltsmaßstab zu konkretisieren. Daher empfiehlt sich auch zur Vermeidung einer zivil-
rechtlichen Haftung ein sorgfältiger Umgang mit den Vorgaben des Lieferkettensorg-
faltspflichtengesetzes.

III. Gesetzesentwurf auf EU-Ebene
Die Europäische Kommission legte am 23. Februar 2022 den Vorschlag einer Richtlinie
über die Nachhaltigkeitspflichten von Unternehmen vor. Der Richtlinienvorschlag
sieht nun auch auf europäischer Ebene Sorgfaltspflichten hinsichtlich globaler Wertschöp-
fungsketten von Unternehmen vor. Dabei schärft der Richtlinienvorschlag die Sorgfalts-
pflichten für Unternehmen im Vergleich zum bereits verabschiedeten deutschen Lieferket-
tensorgfaltspflichtengesetz an mehreren Stellen nach. So dürfte der Richtlinienvorschlag
insbesondere den Adressatenkreis deutlich erweitern. Er fordert zudem die vollumfängli-
che Sorgfaltspflichtenerfüllung auch auf Ebene nur mittelbarer Zulieferer, schafft die
Grundlage für einen neuen zivilrechtlichen Haftungstatbestand für die Verletzung
von Sorgfaltspflichten und erweitert die Liste der Schutzgüter.

Die Billigung des Vorschlags der Europäischen Union durch Europäisches Parlament
und den Rat steht noch aus. Nach Annahme haben die Mitgliedstaaten zwei Jahre Zeit
die Richtlinie umzusetzen. Unmittelbare Geltung hat die Richtlinie bereits nach An-
nahme für bestimmte Unternehmen, die im Vorschlag näher konkretisiert werden. Für an-
dere Unternehmen, die im Richtlinienvorschlag ebenfalls näher konkretisiert werden, gilt
die Richtlinie erst nach weiteren zwei Jahren. Daneben sind weitere Regelungen auf eu-
ropäischer Ebene bereits angekündigt. Im Zuge dessen steht insbesondere ein Legislativ-
vorschlag der EU-Kommission zur weltweiten Förderung menschenwürdiger Arbeit und
des nachhaltigen Aufschwungs bevor.

IV. Zu diesem Handbuch
Das vorliegende Handbuch soll allen betroffenen Unternehmen Hilfe bei der Umsetzung
der Vorgaben des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes geben. Um einen möglichst leich-
ten und praxisnahen Zugriff zu den relevanten Fragen zu erlangen, haben wir dieses
Handbuch nach einzelnen Rechtsbereichen und Fragestellungen gegliedert. Alle Autoren
sind erfahrene Experten auf ihrem Gebiet. Wir bedanken uns bei allen ganz herzlich für
die hervorragende Zusammenarbeit und praxisnahe Ausgestaltung der einzelnen Abschnit-
te. Daneben danken wir ganz besonders Felix Zacherl für die intensive Unterstützung der
Herausgeber im Zusammenhang mit der Erstellung dieses Werks. Dem C.H. Beck Verlag
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und Anna v. Bonhorst danken wir für die umsichtige verlagsinterne Betreuung und die
schnelle Veröffentlichung.

Stuttgart, im März 2022 Prof. Dr. Eric Wagner
Dr. Marc Ruttloff
Dr. Simon Wagner
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II. Eigener Geschäftsbereich ........... ...... ... ........................... ............... 13
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B. Sorgfaltspflichten im eigenen Geschäftsbereich ..................... ...................... 162
I. Allgemeines ................. ... ... .... ... ... ... .... ...................................... 162
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IV. Präventionsmaßnahmen ............. ... ... ... ........................... ............... 202

1. Zuliefererauswahl ................ ... ... ... .................................... ...... 202
2. Vertragliche Zusicherung des unmittelbaren Zulieferers .................... 202
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Menschenrechtsbeauftragten .................................. ................... 269

3. Bestellung sonstiger Kontrollfunktionen .............. ......................... 273
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2. Fahrlässigkeit .............. ... .... ... ... ... ........................................ .. 429

III. Rechtswidrigkeit und Schuld ...... ......... .............................. ............ 430

Inhaltsverzeichnis

XXVI



C. Rechtsfolgen ..... .......... ... .... ... ... .... ... ... ... .... .................................... .. 431
I. Geldbuße ................ .... ... ... .... ... ... ... .... .................................... .. 431

1. Adressaten ................. ... .... ... ... ... .............................. ............ 431
2. Bußgeldrahmen .................. ... ... ... .............................. ............ 432
3. Zumessungskriterien ........ ....... ... ... ........................... ............... 435
4. Exkurs: Vorschlag einer Richtlinie über Nachhaltigkeitspflichten von
Unternehmen ................ .... ... ... ... .................................... ...... 437

II. Einziehung .................. ... ... .... ... ... ... ....... ................................... 438
III. Verfahren ....... ......... .... ... ... .... ... ... ... ....... ................................... 439
IV. Vergaberechtliche Implikationen .................................. ................... 440
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1. Haftung gegenüber den eigenen Vertragspartnern ........................... 482
2. Haftung gegenüber Dritten ................................ ...................... 490

II. Haftung nach Deliktsrecht ......... ...... ... .............................. ............ 494
1. § 823 Abs. 1 BGB .................. ... ... .... .................................... .. 494
2. §§ 844, 845 BGB ................ ... ... ... .... ...................................... 528
3. § 823 Abs. 2 BGB .................. ... ... .......... ................................ 528
4. § 831 BGB ............. ... ... .... ... ... ... .................... ...................... 532
5. § 826 BGB ................ ... .... ... ... ... ........................... ............... 539
6. § 830 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 BGB ............. ...................................... 541
7. Fazit ............... ... .... ... ... .... ... ... ... ........................... ............... 542

III. Durchgriffshaftung im Konzern ................ ...................................... 542
IV. Haftung der Leitungsorgane eines Unternehmens im Außenverhältnis ....... 544
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C. Regressmöglichkeiten ........ ....... ... .... ... ... ... ................. ......................... 547
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II. Anwendungsbereich und Zuständigkeiten nach der Brüssel Ia-VO ............ 554
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II. Außervertragliche Schuldverhältnisse ............................. ................... 575
1. Geltungsbereich der Rom II-VO ......................... ...................... 575
2. Unerlaubte Handlung .......... ...... ... ........................... ............... 576
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